
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/12/1 89/14/0129
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §294 Abs1;

BAO §294 Abs3;

EStG 1972 §63 Abs1;

EStG 1972 §63 Abs2;

EStG 1972 §82 Abs2 Z4;

Rechtssatz

Ausführungen betre end Widerruf der Eintragung eines Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte, weil die betre enden

Aufwendungen nicht in der eingetragenen Höhe getätigt wurden.
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